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Religionsdialoge und Systeme des Wissens und 
der Wissenschaften – Eine Einleitung

Alexander Fidora/Matthias Lutz-Bachmann

Dieses Buch untersucht in einer bewusst gewählten fachlichen Breite und histori-
schen Tiefe die Wechselbeziehungen zwischen Judentum, Christentum und Islam im 
Hinblick auf die geschichtliche und systematische Entfaltung der Systeme von Wis-
sen und Wissenschaften. Dabei geht es um die Diskursfähigkeit dessen, was in ei-
nem methodisch strengen Sinne als „Offenbarungstheologie“ bezeichnet werden 
kann.

Vor dem Hintergrund unterschiedlicher epistemologischer Ordnungssysteme im 
Laufe der Geschichte werden in diesem Band Beiträge von Dichtern, Exegeten, Mis-
sionaren, Philosophen, Theologen und frühen Völkerrechtslehrern zum Dialog der 
Religionen erforscht. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie das jeweilige Selbst-
verständnis der Vertreter der jüdischen, der christlichen und muslimischen Überlie-
ferung durch unterschiedliche Ordnungen des Wissens geprägt war und welche Be-
deutung und Relevanz diese Ordnungen für die Begegnung mit Angehörigen anderer 
Glaubenstraditionen hatten. Die Antworten auf diese Frage zielen auf das in den 
Wissensordnungen enthaltene Potenzial für wechselseitige Lern- und Verstehens-
prozesse zwischen – ebenso wie innerhalb – der religiösen Traditionen von Juden-
tum, Christentum und Islam, aber auch zwischen ihnen und dem säkularen Wissen 
der Zeit.

Den Auftakt der zwölf unter diesem Gesichtspunkt versammelten Untersuchun-
gen bildet Matthias Lutz-Bachmanns Analyse einer für die Entfaltung der christli-
chen „Rede von Gott“ wichtigen religionspolitischen Kontroverse im 4. Jahrhundert. 
Aus dieser Debatte resultieren bei Ambrosius, Augustinus und Boethius ausgearbei-
tete Beiträge zu einem neuen Paradigma von Religion, das sich nicht nur von dem 
antiken Religionskonzept unterscheidet, sondern auch zentrale epistemologische 
Grundlagen für die Möglichkeit eines Dialogs zwischen Vertretern von Theologie, 
Philosophie und Wissenschaften einerseits und zwischen unterschiedlichen religiö-
sen Bekenntnissen andererseits formuliert. Im Anschluss hieran untersucht Hartmut 
Leppin zwei Religionsgespräche aus dem 6. nachchristlichen Jahrhundert, soge-
nannte offiziöse Religionsdialoge, also innerchristliche Diskussionen vor politischen 
Machthabern. Anders als auf Konzilen herrschte während dieser Gespräche eine we-
niger formalisierte Atmosphäre, bei der nicht kirchlicher Rang, sondern intellektuel-
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le Autorität ausschlaggebend waren. Diese Gespräche dokumentieren das komplexe 
Wechselspiel von religiöser, philosophischer, aber auch politischer Wissenssphäre, 
welch letztere dem Ziel der eindeutigen Wahrheitsfindung oftmals entgegengesetzt 
war und um der politischen Einheit willen Ambiguierungsstrategien den Vorzug gab. 
Georges Tamer betrachtet die Diskursivität des Koran als dessen identitätsstiftendes 
Merkmal; so zeigt er anhand ausgewählter Fallstudien, wie nicht nur vorislamisch-
arabische, sondern gerade auch jüdisch-christliche Texte – sowohl biblischer als auch 
exegetischer Provenienz – von Anfang an für koranische Diskurse mitbestimmend 
waren, womit die Koranhermeneutik a priori in einem dialogischen Verhältnis zu 
Judentum und Christentum steht; entscheidend ist dabei, wie der Koran bei aller 
Heterogenität einer spezifischen, die tradierten Wissenskorpora integrierenden In-
terpretationslogik gehorcht, die letztlich in der Performanz seiner Rezitation aufgeht.

Die darauffolgenden Beiträge widmen sich der Wissenskultur des Mittelalters. 
Charakteristisch für das europäische Mittelalter ist die zunehmende Ausdifferenzie-
rung des Systems von Wissen und Wissenschaften, und insbesondere die sich anbah-
nende Unterscheidung des Politischen und Religiösen, aber auch von Recht und Mo-
ral. Diese Neuformierung in der Wissenskultur des Mittelalters leitet in der Sicht von 
Max Weber den Prozess der „okzidentalen Rationalisierung“ ein. Paradigmatisch für 
diese Entwicklung sind die beiden von Jörn Müller analysierten Religionsgespräche 
des Abts von Westminster Gilbert Crispin, die gegen Ende des 11. Jahrhunderts zu 
datieren sind. Anhand dieser beiden Werke lässt sich der Übergang von traditionellen 
Argumentationsstrategien und Deutungsmustern interreligiöser Debatten am Leit
faden der Offenbarungsschriften hin zu einer streng rational angeleiteten philoso
phischen Abwägung konkurrierender Wahrheitsansprüche religiöser Aussagen be-
obachten. Der zweite Dialog des Gilbert, die Disputation eines Christen mit einem 
Heiden, wird so in Müllers Interpretation zu einem Paradebeispiel des christlichen 
Religionsdialogs nach Maßgabe der Philosophie. Die Beiträge von Lydia Schumacher 
und Katja Krause zeigen aus sich ergänzenden Perspektiven, wie dieses Gespräch 
der Religionen nicht nur nach Maßgabe und im Medium der Philosophie stattfand, 
sondern wie zugleich die philosophisch-theologische Diskussion des lateinischen 
Mittelalters selbst ihren charakteristischen Ausdruck erst in der Auseinandersetzung 
mit jüdischen und islamischen Autoren und Quellen erlangte: in diesem Fall Avicen-
na und Maimonides, die bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts die christli-
che Philosophie und Theologie mit ihren metaphysischen und theologischen Einsich-
ten nachhaltig prägten. Zusammen mit der Rezeption des Corpus aristotelicum kam 
es so ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu einer Neufassung des Verhältnis-
ses von „Glauben“ und „Wissen“ im Hinblick auf die Frage nach der Theologie als 
Wissenschaft, die neben anderen Wissenschaften ihren Platz in der Ordnung des 
Wissens beanspruchen kann. In wirkungsgeschichtlich besonders folgenreicher Wei-
se wurde diese Verhältnisbestimmung im Werk des Thomas von Aquin reflektiert. 
Markus Enders widmet sich ausführlich dem epistemologischen Beitrag des Thomas 
von Aquin zur Frage eines Religionsdialogs, den er im Blick auf seine kognitiven 
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Möglichkeiten, aber auch in seinen von Thomas bewusst gezogenen Grenzen dar-
stellt. Die im 13. Jahrhundert besonders intensiv geführte theoretische und zum Teil 
auch praktische Auseinandersetzung mit nichtchristlichen Religionen führte unter 
spätmittelalterlichen Philosophen und Theologen zur Integration antijüdischer und 
antiislamischer Topoi in innerchristliche Debatten. Dies gilt zum Beispiel für Hein-
rich von Gent, der, wie Sita Steckel herausarbeitet, in der Behandlung der akademi-
schen Diskussionsfreiheit religiöser Fragen auf Mohammed und Maimonides Bezug 
nahm, um die vermeintlichen Extreme zu benennen, zwischen denen sich die christ-
liche Diskussion des Glaubens vollziehen soll, nämlich komplettes Diskussionsver-
bot (Islam) und ungezügelte Redefreiheit in religiösen Fragen (rabbinisches Juden-
tum). Religionsgespräche bzw. (verzerrte) Religionsbilder wurden so zum Bestand-
teil der je eigenen, hier der universitären, Diskussionskultur und Wissensordnung.

Ein dezidiert philosophisches Profil eignet auch Moses da Rieti, dem wohl wich-
tigsten jüdisch-italienischen Philosophen des 15. Jahrhunderts. Elisabeth Hollender 
rekonstruiert in ihrem Beitrag, wie dieser auch schriftstellerisch begabte Denker in 
seinem Monumentalgedicht Miqdash me‘at (Kleines Heiligtum) eine Ordnung des 
jüdischen Wissens seiner Zeit vorlegte, die geschickt zwischen philosophischer und 
talmudistischer Tradition vermittelt. Interessant ist dieses Werk für den Religionsdi-
alog aber nicht nur unter inhaltlichen Gesichtspunkten, sondern ganz besonders auf-
grund seiner Form, der terza rima, also des von Dante in seiner Divina commedia 
verwandten dreizeiligen Strophenschemas, mit dessen Übernahme da Rieti in einen 
transkonfessionellen Wettstreit ästhetischer Art mit Dante eintritt. Alexander Fidora 
wendet sich den christlichen Zwangspredigten zu, die im Mittelalter zunächst Juden 
auferlegt, nach der Entdeckung Amerikas aber auch auf die dortige indigene Bevöl-
kerung ausgeweitet wurden. Sein Beitrag konzentriert sich auf die theoretischen Vor-
aussetzungen, namentlich bestimmte Freiheitsrechte der christlichen Missionare und 
die angeblich damit korrelierenden Pflichten der Andersgläubigen, und beschreibt 
diesbezüglich signifikante Verschiebungen im Übergang vom Mittelalter zur Frühen 
Neuzeit, in deren Verlauf philosophisch-theologische Argumentationsformen in ju-
ristische überführt wurden.

Die Beiträge von Ömer Özsoy und Yossef Schwartz runden den vorliegenden 
Band mit kritischen Überlegungen zur Geschichte westlicher akademischer Diskur-
se und deren Einfluss auf die Repräsentation der islamischen, jüdischen und damit 
zugleich auch der christlichen Tradition ab. Während Özsoy sich auf die Entwick-
lung der „orientalistischen“ Koranexegese von ihren frühen Anfängen im 12. Jahr-
hundert bis in die Gegenwart konzentriert und diese mit der muslimischen Interpre-
tation des Koran in ein konstruktives Gespräch zu bringen versucht, zeichnet Yossef 
Schwartz den sogenannten „jüdischen Orientalismus“ nach, um zu zeigen, in wel-
chem Ausmaß die vorwiegend durch intellektuelle Juden im Europa des 19. Jahrhun-
derts geprägte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Judentum bis heute 
dessen Wahrnehmung und Selbstverständnis bestimmt. Damit gemahnen diese Bei-
träge an die komplexen hermeneutischen Voraussetzungen, unter denen sich die 



4 Alexander Fidora/Matthias Lutz-Bachmann

theoretische Beschäftigung mit den mannigfachen sozialen, historischen, politischen 
und nicht zuletzt intellektuellen Beziehungen zwischen Judentum, Christentum und 
Islam unweigerlich vollzieht: eine Herausforderung, der sich die Autorinnen und Au-
toren dieses Bandes nicht entziehen!

Die hier in der gebotenen Kürze vorgestellten Untersuchungen gehen auf eine inter-
nationale Tagung zurück, die unter dem Titel „Religionsdialoge und Wissensordnun-
gen in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit“ im Dezember des Jahres 2023 am 
Forschungskolleg Humanwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität in 
Bad Homburg stattfand. Sie brachte Vertreterinnen und Vertreter der Geschichtswis-
senschaft, Judaistik, Koranexegese, Orientalischen Philologie, Philosophie, Theolo-
gie und Wissenschaftsgeschichte zusammen, die über Fachgrenzen hinweg die spezi-
fischen Dynamiken inter- und innerreligiöser Religionsdialoge und Glaubensgesprä-
che in ihrer charakteristischen Verschränkung mit epistemologischen Fragestellungen 
in den Blick nahmen. In ihrem Ergebnis erlauben es uns die daraus hervorgegangenen 
Aufsätze, die mit diesen dynamischen Prozessen verbundene und historisch wirksam 
gewordene Differenzierung unterschiedlicher Wissensformen und ihrer rationalen 
Rechtfertigung nicht nur besser zu verstehen, sondern vor allem auch das rationale 
Kapital für kollektive Lern- und Verständigungsprozesse präziser als bisher zu be-
stimmen und die historische Dialektik von Verstehen und Ausgrenzung, Ambiguie-
rung und Disambiguierung sowie die Kontrolle von Wissenschafts- und Religionsdis-
kursen an den Höfen, Universitäten und weiteren Orten des Wissens in der Gesell-
schaft der Antike, des Mittelalters und der Frühen Neuzeit zu rekonstruieren.

Organisiert wurde die Tagung als Teil der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
der beiden Herausgeber im Rahmen eines von der Alexander von Humboldt-Stiftung 
ermöglichten Forschungsaufenthaltes von Alexander Fidora am Institut für Philoso-
phie der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main im akademi-
schen Jahr 2023/24. Neben dem Institut für Philosophie beteiligten sich an der 
Durchführung der Tagung auch das Frankfurt-Tel Aviv Center for the Study of Reli-
gious and Interreligious Dynamics, das Frankfurter Buber-Rosenzweig-Institut für 
jüdische Geistes- und Kulturgeschichte der Moderne und Gegenwart und die Ver-
bund-Initiative „Dynamiken des Religiösen“, aus der das LOEWE-Zentrum „Dyna-
miken des Religiösen: Ambivalente Nachbarschaften zwischen Judentum, Christen-
tum und Islam in historischen und gegenwärtigen Konstellationen“ der Goethe-Uni-
versität Frankfurt hervorgegangen ist. Ebenfalls an der Organisation beteiligt war 
das Forschungsprojekt „Die Polemik gegen den Talmud im europäischen Mittelalter“ 
des spanischen Ministeriums für Wissenschaft und Innovation (PID2020 – 112592GB-
I00/AEI, jetzt PID2024 – 155482NB-I00/AEI) am Institut zur Erforschung der Antike 
und des Mittelalters, ICREA – Universitat Autònoma de Barcelona. Wir danken den 
genannten Institutionen für ihre Unterstützung.

Ferner gilt unser Dank Christian Wiese (Frankfurt a. M.), Orit Bashkin (Chicago) 
und Yossef Schwartz (Tel Aviv) für die Aufnahme dieses Werkes in die von ihnen 
herausgegebene Reihe „Religiöse Dynamiken in Geschichte und Gegenwart 
(RDGG)/Religious Dynamics – Historical and Contemporary Perspectives“.



Machtpolitik und Religion

Der Streit um den Victoria-Altar in der kaiserzeitlichen Spätantike und 
seine Implikationen für ein Konzept des „Dialogs der Religionen“

Matthias Lutz-Bachmann

Gitta gewidmet mit herzlichem Dank für unsere Gespräche 
zum Verhältnis des christliches Bekenntnisses zum 

Judentum und zur antiken Welt.

1. Der historische Kontext einer spätantiken Religionsdebatte

Im Jahr 384 wandte sich Quintus Aurelius Symmachus an Kaiser Valentinian II. 
in einer religionspolitisch in höchstem Maß brisanten Angelegenheit.1 Als sein Ge-
genspieler tritt ihm Ambrosius, Bischof der kaiserlichen Residenzstadt Mailand, ent-
gegen. Symmachus war zu dieser Zeit nicht nur ein führendes Mitglied, ja Sprecher 
des römischen Senats; er  repräsentierte auch eine hoch angesehene altrömische 
Adelsfamilie und war im gleichen Jahr auch Präfekt der Stadt Rom, hatte somit das 
höchste politische Amt inne, das in der alten Hauptstadt Ende des 4. Jahrhunderts 
noch zu vergeben war. Sein Vater war Lucius Aurelius Avianus Symmachus, der 
seinerseits dem römischen Senat angehörte und zwei für den paganen, staatlich ad-
ministrierten Kult Roms wichtige Ämter wahrnahm, das Amt eines Pontifex Maior 
und eines Quindecimvir sacris faciundus. Sein Sohn Quintus Aurelius Symmachus 
hatte bis zu den Debatten im Jahr 384, mit denen wir uns hier beschäftigen, ebenfalls 
eine glänzende politische Karriere durchlaufen. Er durfte Kaiser Valentinian I. auf 
dessen Alemannenfeldzug in den Norden begleiten, in dessen Verlauf er in Trier den 
Dichter Ausonius kennenlernte, der sich durch seine Idealisierung der römischen 
Herrschaft über die Welt einen großen Namen gemacht hatte. Aus den Jahren 369 
und 370 sind zwei panegyrische Festreden des Symmachus auf Kaiser Valentinian I. 
überliefert, die ihn als eine ganz zentrale politische Person im Westen des noch ge-
einten Imperium Romanum ausweisen. Im Jahr 370 nach Rom zurückgekehrt, über-
nahm Symmachus dann als „Prokonsul für Afrika“ auch die militärische Leitung 

1  Vgl. hierzu u. a. Richard Klein, Symmachus. Eine tragische Gestalt des ausgehenden Heiden-
tums, Darmstadt 1971; Jelle Wytzes, Der letzte Kampf des Heidentums in Rom, Leiden 1977.
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einer erfolgreichen Niederschlagung eines Aufstands in der Provinz Afrika. Sym-
machus verkehrte in den darauffolgenden Jahren häufig in Mailand, hatte Zugang 
auch zum Kreis der dortigen neuplatonischen Philosophen, über den er auch seinen 
späteren Kontrahenten Ambrosius kennenlernte. Beide pflegten auch über den von 
ihnen ausgefochtenen Streit des Jahres 384 hinaus einen durchaus respektvollen Um-
gang miteinander. Symmachus soll zudem maßgeblich an der Auswahl und Ernen-
nung des jungen Augustinus zum offiziellen Rhetor in Mailand beteiligt gewesen 
sein, bevor dieser sich unter dem Einfluss von Ambrosius ab 386/7 zum christlichen 
Glauben bekannte, aber kurz darauf aus gesundheitlichen Gründen seine Stelle als 
Rhetor aufgab. Im  Jahr 384 übertrug der weströmische Kaiser dem erfolgreichen 
Politiker und Rhetor Symmachus die Aufgabe des Präfekten der Stadt Rom, das 
dortige höchste Verwaltungsamt, während gleichzeitig der Neuplatoniker Praetextus 
ins Amt des Praefectus Italiae befördert worden war. Praetextus unterstützte Sym-
machus maßgeblich in seiner religionspolitischen Aktion des Jahres 384, in der er 
sich schriftlich an den weströmischen Kaiser Valentinian II. wandte.

Kaiser Valentinian II. hatte erst kurz zuvor, nach der Ermordung seines älteren 
Bruders Gratian, im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren, das Amt des in Mailand 
residierenden weströmischen Kaisers übernommen. In  seinem Schreiben an den 
jugendlichen Kaiser plädierte Symmachus eindrücklich für die Rückführung der 
goldenen Statue der römischen Siegesgöttin Victoria an ihren früheren Platz in der 
Curia Julia, dem Raum der Versammlung des römischen Senats und dem histori-
schen Ort des politischen Zentrums Roms. Zwar hatte der Senat seit dem Sturz der 
Republik durch Augustus und die imperialen Nachfolger seine frühere politische 
Bedeutung verloren, jedoch repräsentierte er wie keine andere Institution noch im-
mer die Einheit und Kontinuität des römischen Reichs seit den Tagen der untergegan-
genen Republik. Symmachus bat in seinem Schreiben an Valentinian II., das sich 
formal korrekt zugleich auch an seine Mitregenten im Osten Theodosius und Arka-
dius richtete, um die Wiederaufstellung der Statue der römischen Siegesgöttin neben 
ihrem Altar, der sich nach wie vor an seiner alten Stelle befand.2 Beides hatte Augus-
tus, nach seinem Sieg in der Seeschlacht von Actium über seine miteinander verbün-
deten Kontrahenten Antonius und Kleopatra im Jahr 31 v. Chr. im römischen Senat 
aufstellen lassen und es war seitdem guter Brauch, dass die römischen Senatoren zu 
Beginn einer jeden Sitzung der Siegesgöttin ein Rauchopfer darbrachten. Sie ratifi-
zierten mit diesem Ritus im Senatssaal gleichsam beständig das Ende der römischen 
Republik und deren Umwandlung in die Herrschaft der Imperatoren, auch wenn dem 
Senat noch für lange Zeit die Aufgabe zufiel, die Machtfülle des römischen Kaisers 
stets auch formell, also rechtlich zu bestätigen. Die Statue selbst war im Jahr 

2  Q. A. Symmachus, Dritte Relatio, in: Richard Klein, Der Streit um den Victoriaaltar. Die dritte 
Relatio des Symmachus und die Briefe 17, 18 und 57 des Mailänder Bischofs Ambrosius, Darmstadt 
1972, 98 – 112 (= Symmachus, Dritte Relatio). Klein folgt in seiner Textwiedergabe der Edition von 
Otto Seeck: Aurelii Symmachi opera quae supersunt (MGH Auct. Ant., VI/1), Berlin 1883, unver-
änderter Nachdruck 1961. Mit dem deutschen Text lege ich meine eigene Übersetzung vor.
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272 v. Chr. bei der Schlacht Roms gegen Pyrus von Epirus im nördlichen Griechen-
land von den römischen Truppen erbeutet und nach Rom gebracht worden. Ihr kam 
im Jahr 384 noch immer eine hohe politische Symbolkraft im politischen Machtge-
füge des Imperiums zu; denn mit ihr konnten die Dauer und der Erfolg der Weltherr-
schaft Roms belegt werden, zumal die Stadt Rom selbst nach dem Verlust der Kaiser-
residenz nach Konstantinopel im Osten und nach Mailand im Westen nur noch die 
Senatskurie als wichtige politische Institution besaß.

Der Streit um die Statue und den Altar der Göttin Victoria hatte bereits früher 
begonnen, nämlich im Jahr 357. In diesem Jahr hatte der in Konstantinopel residie-
rende Kaiser Konstantin II., der Sohn des Kaisers Konstantin, im Rahmen von Maß-
nahmen gegen pagane Opfer- und Kultstätten im Kontext staatlicher Institutionen 
diese Statue aus dem römischen Senatsgebäude entfernen lassen. Doch sein Nachfol-
ger Kaiser Julian, ein Neffe des Kaisers Konstantin, der ebenfalls in Konstantinopel 
residierte, hatte mit kaiserlichem Dekret diese Maßnahme wieder rückgängig ma-
chen lassen. Diese Religionspolitik Julians war offensichtlich durch den Einfluss des 
neuplatonischen Philosophen Jamblichos erfolgt, der in der Nähe von Konstantinopel 
lehrte. Julian war, seinerseits zunächst christlich erzogen, zum religiösen Brauch der 
altrömischen Götterverehrung konvertiert, weil er wie der Philosoph Jamblichos da-
von überzeugt war, dass auf der Grundlage der neuplatonischen Philosophie nur eine 
polytheistische Gestalt von Religion vernünftig und auch politisch vertretbar sei. Sei-
ne Maßnahmen als Kaiser zielten im Ergebnis auf eine staatliche Bestätigung der 
überlieferten Religions- und Kultpraxis im Sinn einer Pflicht, die alle Bürger Roms 
zu erfüllen hatten und deren Einhaltung auch durchaus staatlich überwacht wurde. 
Die politischen Maßnahmen Kaiser Julians schlossen nicht nur administrative Akti-
vitäten zugunsten der paganen Kultpraxis ein, sie führten auch zu Zwangsmaßnah-
men gegen die christliche Kirche, und dies sogar auch in extrem gewaltförmiger Art, 
wie Berichte aus dieser Zeit von Antiochia, Alexandria und anderen Zentren des 
östlichen Imperium Romanum belegen.

In Rom wurde in Folge dieser politischen Aktivitäten des Kaisers Julian die Statue 
der Victoria wieder an ihren früheren Platz neben den Altar im Senatsgebäude ge-
bracht und die Senatoren waren danach erneut angehalten, jede Sitzung des Senats 
mit einem Rauchopfer für die Siegesgöttin Roms zu beginnen. Dieser Ritus wurde 
jedoch in der kurzen Regierungszeit des Kaisers Gratian im Jahr 382 durch eine er-
neute Entfernung der Statue aus dem Senat wieder beendet. Bereits im gleichen Jahr 
war eine hochrangige Delegation paganer Senatoren unter der Führung von Symma-
chus nach Mailand, der Residenz von Gratian, geeilt, um diese zweite Entfernung der 
Statue der Siegesgöttin wieder rückgängig zu machen. Doch diese Delegation des 
römischen Senats wurde am Kaiserhof in Mailand nicht einmal vorgelassen, um ihr 
Anliegen politisch vorzutragen. Stattdessen legte Kaiser Gratian im Jahr 383 auch 
den politisch-religiös begründeten Titel eines Pontifex Maximus ab und erklärte da-
mit für alle hörbar, dass der Kaiser in seiner politischen Aufgabe nicht mehr als der 
„höchste Priester“ der römischen Staatsreligion betrachtet werden soll. Diesen tradi-
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tionellen Titel, in dem sich die enge Verbindung zwischen dem Inhaber der höchsten 
politischen Macht und der vom Staat verwalteten „Religion“ artikulierte, hatten bis 
zum Jahr 383 selbst noch die christlichen Kaiser geführt. Diese Entscheidung Grati-
ans beleuchtet einen wichtigen Schritt in einem sehr langen Prozess einer Unter-
scheidung und schließlich einer institutionellen Auflösung des konstitutiven Zusam-
menhangs von Staat und Religion, wie sie in der antiken Welt und so auch in Rom 
üblich war.

Katastrophale Missernten im Jahr 383 in den westlichen Provinzen des römischen 
Imperiums sowie eine verheerende militärische Niederlage Gratians gegen den gal-
lischen Usurpator Magnus Maximus, der in der kaiserlichen Residenzstadt Trier die 
Macht innehatte, kennzeichneten die letzten Jahre der Regierung von Kaiser Grati-
an, der im Zug der militärischen Konflikte im Westen im Jahr 384 ermordet wurde. 
Alle diese Ereignisse wurden auf Seiten der Mehrheit der römischen Senatoren als 
Zeichen einer Strafe der Götter gedeutet und führten am Mailänder Kaiserhof zu ei-
nem wachsenden Einfluss derjenigen Personen, die für eine Rückkehr der römischen 
Politik zu den überlieferten Kultvorschriften der Götterverehrung plädierten. So er-
schien auch dem noch durch Kaiser Gratian eingesetzten Präfekten der Stadt Rom 
Symmachus im Jahr 384 der richtige Zeitpunkt gekommen, um bei dem neuen, erst 
kürzlich ins Amt gekommenen jugendlichen Kaiser Valentinian II. zugunsten einer 
Wiederaufstellung der Statue der Victoria im Gebäude des römischen Senats zu plä-
dieren. Dabei hatte sich Symmachus auch der militärischen Unterstützung des Prä-
fekten der Prätorianer in Italien und Nordafrika, des bereits erwähnten Praetextus, 
versichert, der der oberste Befehlshaber der Elitetruppen des Westens war und auf 
den Kaiser Valentinian II. und der Kaiserhof von Mailand angewiesen waren, wenn 
sie nicht wie zuvor Kaiser Gratian machtpolitisch scheitern wollten. Mit der Forde-
rung einer Wiederaufstellung der Statue der Victoria im Senat war somit auch die 
Machtfrage im Westen verbunden. In  dieser politisch äußerst angespannten Lage 
sendet Symmachus im Jahr 384 seine Eingabe, die Dritte Relatio, an den Kaiser und 
dessen Hof.

2. Das Plädoyer von Symmachus zugunsten der überlieferten 
römischen Religionspolitik

Dieser geschichtliche Kontext ist von entscheidender Bedeutung für eine sachliche 
Einschätzung und Bewertung dieses Textes. In  ihm wandte sich der Vertreter der 
Stadt Rom und Sprecher des Senats Symmachus an den soeben ins Amt gekomme-
nen jungen Kaiser, wobei er auch machtpolitisch optimal aufgestellt war, nachdem er 
sich für sein Anliegen auch der Unterstützung der militärischen Eliteeinheiten in 
Italien versichert hatte. Der in glänzender spätantiker Rhetorik verfasste Text ver-
folgte eine eindeutige Absicht, und sein Verfasser wusste um dessen große Bedeu-
tung für die weitere politische Zukunft Roms, insbesondere im Blick auf die Konti-
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nuität der öffentlichen Götterverehrung. Symmachus hatte sich für sein Anliegen 
nicht nur einen großen politischen Rückhalt verschafft, er repräsentierte auch sym-
bolisch das wichtigste staatliche Organ, das in der alten Hauptstadt noch verblieben 
war, wenn es auch seiner früheren Macht faktisch beraubt war. Er besaß als kaiser
licher Stadtpräfekt immerhin die höchste exekutive Verwaltungsmacht in der Stadt. 
Durch seine berühmten panegyrischen Reden auf den Vater des amtierenden Kai-
sers, nämlich Valentinian I., aus Anlass von dessen fünften Regierungsjubiläum in 
Rom im Jahr 369 sowie im Jahr darauf in Trier, besaß er auch als öffentlicher Redner 
eine hohe politische Anerkennung. So ist seine Dritte Relatio auch immer wieder als 
ein mustergültiges Beispiel größter rhetorischer Kunst bezeichnet worden.

Worum aber ging es genau in diesem Text und wie ist er im Einzelnen struktu-
riert? Der äußeren Form nach ist der Text in 20 Abschnitte gegliedert und besteht aus 
zwei zentralen Hauptteilen (nämlich den Textpassagen der Ziffern 3 – 7 sowie 11 – 19). 
Sie sind verbunden durch eine grundsätzliche Reflexion des Symmachus auf die 
politische Bedeutung der Götterverehrung, die im Staat verankert ist und als Brauch 
der Vorfahren (mos maiorum) und als religiös genannter Ritus (ritus) öffentlich voll-
zogen wird (Ziffer 8), und durch die rhetorische Inszenierung eines persönlichen 
Auftritts der Göttin Roma. Sie veranschaulicht nicht nur die von Symmachus vertre-
tene Kombination von Politik und Religion, sondern sie repräsentiert diese Verbin-
dung in ihrer eigenen Person (Ziffer 9). Eine Einleitung des Schreibens (Ziffern 1 – 2) 
und eine Zusammenfassung der Forderungen, die Symmachus dem amtierenden 
Kaiser des Westens vorlegt, zum Abschluss des Textes (Ziffer 20) geben der Dritten 
Relatio den geeigneten Rahmen.

Ausgehend von dem Argument, dass es das Anliegen seiner Eingabe an den Kai-
ser sei, die Gesetzeswidrigkeit früherer Verordnungen zu korrigieren3, erklärt Sym-
machus sein Vorgehen politisch aus der doppelten Pflicht als Stadtpräfekt und als 
Abgeordneter der Bürger, die sich im Senat versammeln.4 Dann kommt der Text so-
fort auf das zentrale Anliegen seines Verfassers zu sprechen. Ihm geht es um die 
Zurückführung der Statue der Siegesgöttin als eine politische Maßnahme, die geeig-
net ist, „die ‚religio‘ wieder in den Stand zu bringen, in dem sie dem Staat so lange 
nützlich war“.5 Symmachus erinnert daran, dass bereits Kaiser Konstantin II. mit der 

3  Vgl. Symmachus, Dritte Relatio, Abs. 1, 98: „Ubi primum senatus amplissimus, semperque 
vester, subjecta legibus vitia cognovit […]“

4  Vgl. Symmachus, Dritte Relatio, Abs. 2, 98: „Gemino igitur functus officio et ut praefectus 
vester gesta publica prosequor et ut legatus civium mandata commendo.“

5  Vgl. Symmachus, Dritte Relatio, Abs. 3, 100: „Repetimus igitur religionum statum, qui rei 
publicae diu profuit.“ Symmachus verwendet hier bezeichnenderweise den lateinischen Begriff der 
„res publica“, um die überlieferte politische Ordnung Roms sowohl vor als auch nach der Einfüh-
rung des Imperiats durch Augustus zu bezeichnen. Dies belegt die Sicht des Symmachus, der die 
Meinung vertritt, dass die Errichtung des Altars der Siegesgöttin im Senatsgebäude durch Augustus 
die Kontinuität der Politik Roms symbolisch repräsentiert, während sie in der Wirklichkeit durch 
die Abschaffung der Republik und die Errichtung des Imperiats in Frage gestellt war. Bereits Cicero 
hatte noch vor dem Ende der Republik auf die sich abzeichnenden Diskontinuitäten hingewiesen. 
Wir werden noch darauf zurückkommen. Die Verehrung der Göttin des Siegs durch die Senatoren 
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ersten Entfernung der Siegesgöttin aus dem Senatsgebäude die in Rom überlieferte 
politische Funktion dieser Verehrung zwar beeinträchtigt hatte. Doch anders als der 
spätere Kaiser Gratian, der Bruder des in der Dritten Relatio angesprochenen Kai-
sers Valentinian II., habe Kaiser Konstantin II, der im Osten residierende Sohn Kai-
ser Konstantins, anlässlich seines Rombesuchs im Jahr 357 die römischen Tempel 
persönlich bewundert und die finanziellen Privilegien der Vestalinnen und adeligen 
Priester Roms nicht geschmälert. Doch die Entfernung des Kultbilds aus dem Senats-
gebäude habe ein rechtlich wie politisch problematisches Vakuum entstehen lassen, 
da der mit dem Altarkult verbundene Eid auf den Kaiser und die geltenden Gesetze 
seither keinen rechten Ort mehr besaß.6 So stellt er die rhetorische Frage: „Durch 
welche ‚religio‘ konnte eine falsche Geisteshaltung noch abgeschreckt werden, bei 
einer Zeugenaussage zu lügen?“7

Damit nimmt Symmachus auf die politische Funktion von Altar, Götterbild und 
Opferkult Bezug und er artikuliert die Erwartung, dass die im religiös konnotierten 
Schwur angerufenen Gottheiten selbst dazu beitragen, dass die Gesetze eingehalten 
und Meineide nicht begangen werden. So kommt er zu seiner Schlussfolgerung: „Je-
ner Altar bewahrt die Eintracht aller, jener Altar verbürgt die (Gesetzes)Treue der 
Einzelnen und bewirkt nichts anderes mehr für die Autorität unserer Beschlüsse, als 
dass eine gleichsam vereidigte Ordnung alles beschließt.“8 Der Altar der Siegesgöttin 
im Senat dient Symmachus als Ausweis einer rechtlichen Ordnung, die für das Im-
perium Legitimität, Gesetzesbindung und politische Eintracht verbürgt – Erwartun-
gen somit, die angesichts der Auflösungserscheinungen des Reichs, zumal im Wes-
ten, von höchster Aktualität und Dringlichkeit waren.

Seine religionspolitischen Ausführungen ergänzt Symmachus (in Ziffer 8) mit ei-
ner religionsphilosophisch motivierten Reflexion, die sich in der Rezeption seines 
Textes bis heute einer gewissen Aufmerksamkeit erfreut. Was Symmachus im Blick 
auf den Umgang Roms mit den Gottheiten dieser Stadt ausgeführt hatte, das stellt er 
jetzt in einen universellen Zusammenhang, wenn er schreibt, dass „jeder seinen ihm 

bei jeder ihrer Sitzungen sollte aber gegen den Einspruch von Politikern wie Cicero die Kontinuität 
der nun zur Weltmacht aufgestiegenen Politik Roms in Szene setzen und wirkungsvoll vergegen-
wärtigen. Dieses Motiv leitet auch das Handeln des Symmachus. Dabei bezeichnet der von ihm 
verwendete Terminus „religio“ nichts anderes als die von der staatlichen Ordnungsmacht organi-
sierte Götterverehrung, die sich nicht nur in Kulthandlungen und Opferriten, sondern auch in öf-
fentlichen Prozessionen oder in Festspielen und Wettkämpfen vollzog, ganz im Sinn einer von Var-
ro so definierten „theologia civilis“ (vgl. hierzu Anm. 11). Das ältere Konzept der „religio“ ist von 
den späteren Fassungen des Religionsbegriffs zu unterscheiden. In den spätantiken Debatten wird 
das in der Antike geläufige Konzept von „religio“ durch ein neues Paradigma von Religion abge-
löst, wie noch aufgezeigt wird. Erst im Blick auf dieses neue Konzept von Religion kann schließlich 
auch von einem „Dialog der Religionen“ gesprochen werden. 

6  Symmachus, Dritte Relatio, Abs. 5, 102: „Ubi in leges vestras et verba iurabimus?“
7  Symmachus, Dritte Relatio, Abs. 5, 102: „Qua religione mens falsa terrebitur, ne in testimoniis 

mentiatur?“
8  Symmachus, Dritte Relatio, Abs. 5, 102: „Illa ara concordia tenet omnium, illa ara fidem con-

venit singulorum neque aliud magis auctoritatem facit sententiis nostris quam quod omnis quasi 
iuratus ordo decernit.“
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